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Auszug aus der Landesbauordnung Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) 

 

§ 48 Stellplätze, Garagen und Fahrradabstellplätze 

(1) Werden Anlagen errichtet, bei denen ein Zu- oder Abfahrtsverkehr zu erwarten ist, 

sind Stellplätze oder Garagen und Fahrradabstellplätze in ausreichender Zahl und Größe 

und in geeigneter Beschaffenheit herzustellen (notwendige Stellplätze). Fahrradabstell-

plätze müssen von der öffentlichen Verkehrsfläche ebenerdig, durch Rampen oder 

durch Aufzüge zugänglich sein. Bei Änderungen oder Nutzungsänderungen von Anla-

gen sind Stellplätze und Fahrradabstellplätze in solcher Zahl und Größe herzustellen, 

dass sie die durch die Änderung zusätzlich zu erwartenden Kraftfahrzeuge und Fahrrä-

der aufnehmen können. Dies gilt nicht, wenn sonst die Schaffung oder Erneuerung von 

Wohnraum auch unter Berücksichtigung der Möglichkeit einer Ablösung erheblich er-

schwert oder verhindert würde. 

(2) Das für Bauen zuständige Ministerium regelt durch Rechtsverordnung die Zahl der 

notwendigen Stellplätze nach Absatz 1 Satz 1 und Näheres über Zahl, Größe und Lage 

von Stellplätzen für Menschen mit Behinderungen. Wird die Zahl der notwendigen 

Stellplätze durch Bebauungsplan oder durch örtliche Bauvorschrift (§ 89 Absatz 1 Num-

mer 4) festgelegt, ist diese Zahl maßgeblich. 

(3) Die Gemeinden können unter Berücksichtigung der örtlichen Verkehrsverhältnisse 

festlegen, ob und in welchem Umfang und in welcher Beschaffenheit bei der Errichtung, 

Änderung oder Nutzungsänderung von Anlagen, bei denen ein Zu- oder Abgangsver-

kehr zu erwarten ist, geeignete Garagen oder Stellplätze für Kraftfahrzeuge und Fahr-

radabstellplätze errichtet werden müssen, um den Erfordernissen des ruhenden Ver-

kehrs zu genügen. Sie können insoweit durch Satzung regeln  

1. die Herstellungspflicht bei der Errichtung der Anlagen, 

2. die Herstellungspflicht des Mehrbedarfs bei Änderungen oder Nutzungsänderungen 

der Anlagen, 

3. die Beschränkung der Herstellungspflicht auf genau begrenzte Teile des Gemeinde-

gebiets oder auf bestimmte Fälle, 

4. den vollständigen oder teilweisen Verzicht auf die Herstellung von notwendigen Ga-

ragen oder Stellplätzen, soweit der Stellplatzbedarf  

a) durch besondere Maßnahmen verringert wird oder 

b) durch nachträglichen Ausbau von Dach- und Kellergeschossen oder durch Aufsto-

ckung entsteht, 



- 2 - 

5. die Einschränkung oder Untersagung der Herstellung von notwendigen oder nicht 

notwendigen Garagen oder Stellplätzen, soweit Gründe des Verkehrs oder städtebau-

liche Gründe dies erfordern, 

6. die Verbindlichkeit bestimmter Konstruktionen von notwendigen und nicht notwen-

digen Garagen oder Stellplätzen, 

7. dass bei der Errichtung von Anlagen, ggf. unter Berücksichtigung einer Quote, not-

wendige Stellplätze mit einer Vorbereitung der Stromleitung für die Ladung von 

Elektrofahrzeugen versehen werden sowie 

8. die Ablösung der Herstellungspflicht in den Fällen der Nummer 1 bis 3 durch Zahlung 

eines in der Satzung festzulegenden Geldbetrags an die Gemeinde.  

Macht die Gemeinde von der Satzungsermächtigung nach Satz 2 Nummer 1 bis 3 Ge-

brauch, hat sie in der Satzung Standort sowie Größe, Zahl und Beschaffenheit der not-

wendigen Stellplätze unter Berücksichtigung von Art und Zahl der vorhandenen und zu 

erwartenden Fahrzeuge der Personen zu bestimmen, die die Anlagen ständig benutzen 

oder sie besuchen. Die Gemeinde kann, wenn eine Satzung nach Satz 2 Nummer 1 bis 3 

nicht besteht, im Einzelfall die Herstellung von Stellplätzen mit und ohne einer Vorberei-

tung der Stromleitung für die Aufladung von Batterien für die Ladung von Elektrofahr-

zeugen verlangen, wenn dies wegen der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs erfor-

derlich ist. Statt notwendiger Stellplätze für Kraftfahrzeuge ist die Herstellung von Gara-

gen zulässig. Die Herstellung von Garagen kann verlangt werden. Bis zu einem Viertel 

der notwendigen Stellplätze für Kraftfahrzeuge nach Satz 2 kann durch die Schaffung 

von Fahrradabstellplätzen ersetzt werden, dabei sind für einen Stellplatz vier Fahrradab-

stellplätze herzustellen. 

(4) Die Gemeinde hat den Geldbetrag nach Absatz 3 Satz 2 Nummer 8 für die Ablösung 

von Stellplätzen zu verwenden für  

1. die Herstellung zusätzlicher oder die Instandhaltung, die Instandsetzung oder die 

Modernisierung bestehender Parkeinrichtungen, 

2. sonstige Maßnahmen zur Entlastung der Straßen vom ruhenden Verkehr einschließ-

lich investiver Maßnahmen des öffentlichen Personennahverkehrs oder 

3. andere Maßnahmen, die Bestandteil eines kommunalen oder interkommunalen Mo-

bilitätskonzepts einer oder mehrerer Gemeinden sind. 

 


